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Die Zusammenarbeit zwischen
öffentlicher Hand und privaten
Unternehmen muss in der So-
zialwirtschaft durch Aspekte des
Gemeinwohls und der Daseins-
fürsorge erweitert werden: von
der »Public Private Partnership«
zur »Public Social Private Part-
nership«. Diese ist im Vergleich
zu anderen Finanzierungsinstru-
menten besonders geeignet, so-
ziale Infrastrukturprojekte zu
realisieren, wie ein Beispiel aus
Österreich zeigt.

In Österreich zeigt sich zuneh-
mend: Die herkömmlichen Finanzie-
rungssysteme für soziale Dienstlei-
stungen entsprechen nur bedingt
sowohl den Bedürfnissen benachtei-
ligter Personen selbst als auch den
Bedarfen der mit ihnen und für sie
arbeitenden sozialen Organisationen
und Unternehmungen. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Erbrin-
gung dieser Leistungen zu ermögli-
chen und gleichzeitig mit einer
Politik umzugehen, die versucht,
Budgetdefizite mittels Einsparungen
in sozialen Belangen zu beheben und
mit traditionellen (eingeschränkten)
Konzepten und Strategien neuen de-
mographischen und sozialen Heraus-
forderungen zu begegnen. Es bedarf
zur Ergänzung einmaliger Zuwendun-
gen oder auf Jahresverträge be-
schränkte Förderungen länger-,
zumindest mittelfristiger Finanzie-
rungslösungen. (1)

Das Modell »Public Social Private
Partnership«

Bei der Entwicklung neuer Finan-
zierungs- und Organisationsformen
für die Erbringung sozialer Leistun-
gen wurde bei einer Kooperations-

form angesetzt, welche unter dem Be-
griff »Public Private Partnership«
(PPP, öffentlich-private Partnerschaft)
bekannt wurde (Bastin 2003). Public
Private Partnership ist die meist lang-
fristige, vertraglich geregelte Zusam-
menarbeit zwischen öffentlicher
Hand und Privatwirtschaft. Die Ko-
operation umfasst in der Regel die
Planung, Erstellung, Finanzierung
und das Betreiben oder die Verwer-
tung von bislang staatlich erbrachten
öffentlichen Leistungen (Bertelsmann
Stiftung 2003, S. 9). (2)

Um dieses Modell für soziale
Dienstleistungen dienlich zu ma-
chen, bedarf es einer expliziten Be-
nennung dieser Zielsetzung wie auch
der Differenzierung und Erweiterung
der beteiligten gesellschaftlichen Fel-
der durch jenes der Sozialwirtschaft.
Dadurch kann eine »Public Social Pri-
vate Partnership« zur begrifflichen
Grundlage dafür werden, dass in der
Anwendung einer Public Private Part-
nership
● die öffentlichen Ziele, Inhalte und

Aufgaben des Gegenstandes der Pu-
blic Private Partnership, im Sinne
des Verständnisses von Gemein-
wohl und Daseinsfürsorge bewahrt,
erfüllt und erreicht werden und

● Kooperationsinhalte und Koopera-
tionsziele ausschließlich mittel-
und langfristig zur Anwendung ge-
langen.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, bedarf es einer Partnerschaft
aus dem öffentlichen, privat- und so-
zialwirtschaftlichen Bereich. Um eine
solche Public Social Private Partners-
hip zu realisieren, sind drei Kompo-
nenten relevant:
● Erstens ist inhaltlich eine Public So-

cial Private Partnership auf das Ziel
der Verfolgung von gesellschaftli-
chen Schutz- und Erhaltungsinter-
essen und der Verbesserung der Le-
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benssituation und Lebenschancen
benachteiligter Menschen und
Menschengruppen bezogen.

● Zweitens hat eine Public Social Pri-
vate Partnership den Charakter ei-
nes mittel- und langfristigen Fi-
nanzierungsinstruments. Eine
Public Social Private Partnership ist
im Vergleich zu anderen Finanzie-
rungsinstrumenten besonders ge-
eignet, Infrastrukturprojekte, wel-
che der Umsetzung sozialer
Produkte und Dienstleistungen
dienen, zu realisieren.

● Drittens ist das Prinzip der Partner-
schaft unabdingbar, um sowohl die
Langfristigkeit als auch die Erweite-
rung der Gestaltungsspielräume zu
erreichen. Dies bringt als Bedin-
gung mit sich, dass mindestens
zwei Partner sowohl finanzielle
Mittel als auch sonstige Ressourcen
zur Erreichung des gemeinsamen
Ziels generieren. Hierbei stehen
Partnerschaftsprinzipien im Vor-
dergrund, die auch für Public Priva-
te Partnership gelten: Die Ziele und
Nutzenerwartungen der beteiligten
Partnerunternehmen müssen mit-
einander kompatibel sein, um Syn-
ergiepotenziale realisieren zu kön-
nen. Die Identität der einzelnen
Unternehmungen und Organisa-
tionen bleiben dabei erhalten.

Diese drei Funktionen können in
Anlehnung an Public-Private-Partners-
hip-Modelle durch Organisationsmo-
delle in der Form von Kooperations-,
Konzessions- oder Betreibermodellen
(vgl. Pölzl/Preisch: Public Private Part-
nership in Theorie und Praxis, 2003)
realisiert werden.

Beispiel »Chance B«

Wie Public Social Private Partners-
hip in der Praxis funktionieren kann,
zeigt das Struktur- und Finanzie-
rungsmodell für arbeitsplatznahes
Wohnen für Menschen mit Behinde-
rungen der »Chance B«. (3) Der
Selbsthilfeverein wurde im Jahre
1986 von Eltern behinderter Kinder
und Jugendlicher sowie von Lehrerin-
nen und Lehrern der Allgemeinen
Sonderschule Gleisdorf gegründet.
Vereinsziel ist »mitzuarbeiten, dass
alte, kranke und behinderte Men-
schen in der Region leben können,
mit allem, was zu einem erfüllten Le-
ben gehört«. Dazu hat der Verein
Dienstleistungsangebote für Men-
schen jeden Lebensalters aufgebaut,

die dazu dienen sollen, behinde-
rungsbedingte Benachteiligungen bei
Ihrer selbstständigen Lebensführung
auszugleichen. Der Verein »Chance
B« ist mittlerweile ausschließlich In-
teressenvertretung für Familien und
Angehörige behinderter Menschen
sowie für behinderte Menschen
selbst. Für seine wirtschaftliche Tätig-
keit hat er eigene Rechtsträger aufge-
baut. Ein neues Vorhaben ist, arbeits-
platznahes Wohnen für Menschen
mit Behinderungen in der Oststeier-
mark zu ermöglichen.

Eine bedarfsgerechte Wohnraumsi-
tuation für behinderte Menschen
stellt eine Grundvoraussetzung für
die erfolgreiche Integration auf dem
Arbeitsmarkt dar. Derzeit besteht in
der österreichischen Region Oststeier-
mark kein befriedigendes Wohnrau-
mangebot für Menschen mit Behin-
derung. Dieser Mangel an
zeitgemäßen, möglichst selbstbe-
stimmten Wohnangeboten resultiert
aus einer teilweise verfehlten Wohn-
baupolitik den vergangenen Jahr-
zehnten, in der auf die Errichtung
von Großwohnheimen gesetzt wur-
de. Der in den letzten Jahren auch in
Österreich aufkommende Trend zur
Deinstitutionalisierung und somit der
Bedarf nach kleineren und trotzdem
barrierefreien Wohneinheiten bei
gleichzeitiger Kostenbelastung durch
die bestehenden Einrichtungen, stellt
eine besondere Herausforderung für
den öffentlich geförderten sozialen
Wohnbau dar.

Als erster Entwicklungsschritt wur-
den Prinzipien formuliert, denen eine
zukünftige Strukturierung entspre-
chen muss. Die folgende Aufzählung
stellt eine aus der »Chance B«-Per-
spektive gewichtete Reihung dieser
Prinzipien dar:
● Kompatibilität zur bestehenden Or-

ganisationsform bei gleichzeitiger
klarer Abgrenzung der Wohnpro-
jekte vom übrigen Engagement der
bestehenden Organisationsform

● Ausbaumöglichkeit und Multipli-
zierbarkeit auf weitere Wohnpro-
jekte

● Konformität zu gesetzlichen
Wohnbaurichtlinien (Die Option
um Wohnbaufördermittel anzusu-
chen, sollte nicht durch die Orga-
nisationsform von vornherein aus-
geschlossen sein.)

● Wertsteigerungs- und Bonitätsver-
besserung (Aufbau von Werten
und Eigentum zur Bonitätsverbes-
serung) ➝
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● Berücksichtigung bestehender Bau-
substanz (Die zu entwickelnde
Struktur sollte es auch ermögli-
chen, bestehende Objekte zu revi-
talisieren und einer sinnstiftenden
Verwertung zuzuführen.)

● Einbeziehung öffentlicher und pri-
vater Partner (Die Möglichkeit einer
gemeinsamen Projektentwicklung
mit der öffentlichen Hand, bei-
spielsweise Gemeinden, anderen
Non-Profit-Organisationen und pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen
und Initiativen sollte möglich sein.)

● Einbeziehung ethischer Invest-
ments (Die Struktur soll die Akti-
vierung und Einbeziehung von 
regionalem Kapital zur kostengün-
stigen Eigenfinanzierung, z. B. so-
ziale Anleihen, unterstützen.)

Bei der Suche nach Antworten auf
diese Problemstellung entschied sich
»Chance B« für das Modell einer Pu-
blic Social Private Partnership. Dem
Grundgedanken von Public-Social-Pri-
vate-Partnership-Modellen entspre-
chend etablierte »Chance B« eine in-
terdisziplinäre Beratungsgruppe, um
eine eingehende Stakeholder-Analyse
durchzuführen. Diese setzt sich aus
verschiedenen Akteuren zusammen
und bewertete mögliche Public-Social-
Private-Partnership-Strukturen aus
ihren jeweiligen Perspektiven und
Kompetenzen (vgl. Abb. 1).

Die Zusammenarbeit dieser Bera-
tungsgruppe brachte eine Bestätigung
der ursprünglich zugrunde gelegten
Problemstellung, die sich durch fol-
gendes Zitat des Architekten und Pro-
jektentwicklers widerspiegelt: »Eine
wesentliche zukünftige Herausforde-
rungen wird sein, Hard- und Software
(also Wohnbau und Sozialwesen) bes-
ser zu verbinden, um durch vernünfti-
ge Vernetzungen befriedigende Lö-
sungen zu entwickeln. Durch den
gleichzeitigen Umstieg von der Ob-
jekt- zur Subjektförderung kann in Zu-
kunft eine bessere individuelle Bedarf-
sorientierung sichergestellt werden.«

Eine mögliche Strukturierung, die
den genannten Prinzipien genügt,
entspricht in adaptierter Form dem
Betreibermodell einer Public Private
Partnership: Ein privates Unterneh-
men (die sozialwirtschaftliche Errich-
tungs- und Betreibergesellschaft)
übernimmt Planung, Finanzierung,
Errichtung (über eine gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaft), Betrieb
und Vermietung der Wohnsiedlung
(vgl. Abb. 2). Das Eigentum ist je

nach Ausgestaltung des sozialwirt-
schaftlichen Unternehmens als Ge-
sellschafterin privat und/oder öffent-
lich, jedoch durch die Beteiligung
Angehöriger und Bewohner (siehe
Mieterfond-Modell weiter unten) und
privatwirtschaftlicher Unternehmen
auch teilweise privat.

Das Ziel des Public-Social-Private-
Partnership-Projekts wird vertraglich
festgelegt und die sozialwirtschaftli-
che Errichtungs- und Betreibergesell-
schaft arbeitet auf eigenes Risiko und
eigene Rechnung.

Rolle der öffentlichen Hand

In dieser aus Projektsicht dargestell-
ten Gewichtung nimmt die Einbezie-

hung der öffentlichen Hand eine
eher untergeordnete Rolle ein. Dieser
Umstand ist damit zu erklären, dass
sich die Rolle der öffentlichen Hand
bei sozialen Infrastrukturprojekten,
ohne direktem öffentlichen Versor-
gungsauftrag, meist auf wenige 
Funktionen, wie zum Beispiel die 
Einbringung eines Grundstückes, 
reduziert.

Anders und im Public-Social-Private-
Partnership Kontext von größerer Be-
deutung sind jene Fälle, bei denen die
öffentliche Hand einen klaren Versor-
gungsauftrag zu erfüllen hat. In diesen
Fällen kann es in Partnerschaftsmodel-
len zwischen der öffentlichen Hand
und einem sozialwirtschaftlichen Un-
ternehmen zur Situation kommen,
dass das sozialwirtschaftliche Unter-
nehmen langfristige Forderungen ge-
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Abb.1: So kann eine Public Social Private Partnership aufgebaut sein: Struktur zur 
Errichtung einer Wohnsiedlung für Menschen mit und ohne Behinderungen.

Abb.2: Das Mieterfonds-Modell ist eine mögliche Beteiligungsform für Menschen mit
Behinderungen und deren Eltern.
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gen die öffentliche Hand besitzt, die
sie über Forfaitierungsmodelle an eine
Bank zu Projektbeginn verkauft.

Ein Beispiel für eine solche Partner-
schaft wäre die Errichtung einer
Wohnsiedlung mit angeschlossenem
öffentlichen Kindergarten durch ein
sozialwirtschaftliches Unternehmen
als Generalunternehmerin. Die be-
schriebene Partnerschaft bringt für
die öffentliche Hand den Vorteil die
Errichtung an ein externes (mitunter
gemeinnütziges) Partnerunterneh-
men, im Sinne einer den Maastricht-
Kriterien entsprechenden Finan-
zierung, auszulagern. Für das
sozialwirtschaftliche Unternehmen
besteht der Vorteil in einer günstige-
ren Finanzierung, durch die gute Bo-
nität der öffentlichen Hand und
durch Mengeneffekte.

Einbeziehung privater Gesellschaf-
ter: Mieterfonds-Modelle

Die Einbeziehung privater Gesell-
schafter, die sich an einem Unterneh-
men und nicht an konkreten Wohn-
objekten beteiligen, stellte eine der
Grundintentionen zu Projektbeginn
dar. Das Mieterfonds-Modell (4) stell-
te sich dabei als geeignete Basis für
dieses Public-Social-Private-Partner-
ship-Strukturmodell heraus. Dabei ist
die Sozialwirtschaftliche Errichtungs-
und Betreiber-GmbH (vgl. Abb. 2)
Komplementärin einer Genossen-
schaft oder GmbH & Co. KG (vgl.
Abb. 3), welche Liegenschaften und
Häuser erwerben und über einen
Fonds verwalten. Somit besitzt nicht
die Privatperson Eigentum am Ge-
bäude sondern die Gesellschaft.

Die Interessen der Bewohner (diese
sind meist auch Gesellschafter) kön-
nen über einen Verein, der die Ge-
schäftsführung der Besitzgesellschaft
bestellt, berücksichtigt werden. Vor-
teil dieses Modells: Die Besitzgesell-
schaft hat eine bessere Marktstellung
gegenüber unterschiedlichen Wirt-
schaftspartnern (Grundstückseigentü-
mer, Anbieter von Versorgungsleis-
tungen etc.) als ein einzelner Mieter.
Durch die gegebene Mobilität des
eingesetzten Kapitals stellt dieses Mo-
dell auch eine adäquate Lösung für
Eltern von Menschen mit Behinde-
rungen dar, die durch den Erwerb
von Gesellschaftsanteilen, das Wohn-
recht für ihre Kinder erhalten und

durch den Gesellschafterstatus redu-
zierte Mietkosten entstehen.

Ein Anreiz für die öffentliche Hand,
Mieterfonds-Modelle zu unterstützen
besteht neben der Hilfe zur Selbsthil-
fe darin, dass Mieterfonds-Modelle
dazu beitragen können, damit sich
Haushalte mit geringerer Eigenkapi-
talausstattung auch in teureren
Wohngegenden halten können und
nicht durch besser verdienende Mie-
ter verdrängt werden.

Einbeziehung privater Investoren:
ethische Investments und Aktivie-
rung von regionalem Kapital

Speziell für das Beispiel der Finan-
zierung von Wohnprojekten für
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen kann in Zukunft die Kapital-
aufbringung über soziale Anlagefor-
men von größerer Bedeutung sein.
Für die Anleger bedeutet jedoch der
Umstand, dass die zugrunde liegen-
den Projekte in der Regel keine
marktüblichen Renditen (return on
investment) erwarten lassen, eine 
meist geringere, teilweise auch frei
wählbare, gedeckelte Verzinsung. 
Als Nachteil können die national un-
terschiedlich umfangreichen Vor-
schriften, die der Emittent zur 
Ausgabe von Anleihen (KMG-Pro-
spekt) zu erfüllen hat, genannt wer-
den.

Die Rolle der öffentlichen Hand in
diesem Zusammenhang beschränkt
sich auf die Schaffung von Rahmen-
bedingungen. Von besonderer Be-
deutung werden diesbezüglich die 
gesetzlichen Vorgaben an die Anla-
gestrategie institutioneller Anleger
wie Pensions- und Mitarbeitervorsor-
gekassen sein (soziale Verwendung
dieser Gelder vs. Renditeerwartung).
Parallel zur Entwicklung klassischer
ethischer Finanzanlageprodukte, die
primär nur auf Ausschließungskriteri-
en in Bezug auf soziale Standards fo-
kussiert sind, wird die Aktivierung
von regionalen Kapital für regionale

Projekte über Finanzanlageprodukte
zu einer besonderen Herausforderung
für sozialwirtschaftliche Unterneh-
men als Emittenten (Aussteller von
Wertpapieren). Typische Vorteile sol-
cher sozialen Unternehmensanleihen
gegenüber anderen Finanzierungsin-
strumenten sind:
• Unabhängigkeit und Entschei-

dungsfreiheit (durch Unterneh-
mensanleihen werden grundsätz-
lich keine Mitspracherechte wie
z.B. bei Aktien verbrieft)

● Verfügbarkeit des gesamten aufge-
nommenen Kapitals über die ge-
samte Laufzeit (bei endfälliger
Tilgung)

● der Emittent einer Unternehmens-
anleihe ist nicht an eine bestimm-
te Rechtsform gebunden (auch für
GmbHs möglich)

● die Emission einer Unternehmens-
anleihe belastet nicht bestehende
Kreditlinien

● Verbesserung der Finanzierungs-
struktur durch die Möglichkeit
kurzfristige Verbindlichkeiten vor-
zeitig zu decken

● Verbreiterung der Investorenbasis

Aufgaben der Sozialpolitik bei 
Public-Social-Private-Partnership-
Modellen

Bei allen Möglichkeiten einer Pu-
blic Social Private Partnership gibt es
auch mögliche Einschränkungen zu
beachten — dies trifft in verstärktem
Maß auf die öffentliche Hand zu. Sie
erwartet durch den Eintritt in eine
Public Social Private Partnership,
durch zusätzliche Ressourcen ihre
Aufgaben für das Gemeinwohl und
die Daseinsfürsorge in größerem Um-
fang erfüllen zu können.

Jedoch kann und soll nicht alles,
was finanzierbar ist, auch finanziert
werden. Die öffentliche Hand hat vor
dem Eintritt in eine Public Social Pri-
vate Partnership zu prüfen, was mit
wem, wofür, wie lange und unter
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»Die sozialwirtschaftliche Errichtungs-
und Betreibergesellschaft arbeitet auf
eigenes Risiko und eigene Rechnung«
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welchen Bedingungen zum Inhalt ei-
ner Public Social Private Partnership
gemacht wird, will sich die öffentli-
che Hand nicht aus der ihr zukom-
menden Verantwortung entziehen.

Langfristige Wirkungen sind dabei
zu antizipieren. Der Bewertungspro-
zess bedarf umfassender, langfristiger
und operationaler Kriterien, der Qua-
litätssicherung, einer politischen 
Willensbildung und einer kritischen
Prüfung der Public Social Private Part-
nership selbst als geeignetes Instru-
ment für den beabsichtigten Zweck.
Für öffentliche Einrichtungen kann
eine Public Social Private Partnership
den Handlungsspielraum vergrößern,
jedoch darf und kann dieser Prozess
nicht auf Kosten der übertragenen
Verantwortung für das Gemeinwesen
erfolgen.

Damit der volle Nutzen für alle Be-
teiligten aus der Anwendung einer
Public Social Private Partnership ge-
zogen werden kann, ist auf die Ausge-
wogenheit einer sozialen Zielsetzung
und dem partnerschaftlichen Prozess
gegenüber einer ausschließlichen Res-
sourcen- und Finanzierungsgenerie-
rung zu achten. Da für öffentliche
Ziele und Inhalte, im Sinne des Ver-
ständnisses von Gemeinwohl und
Daseinsfürsorge, durch den Einsatz
einer Public Social Private Partnership
mittel- und langfristige Lösungen er-
reicht werden, kann ein qualitativer
Ansatz gewahrt werden. ◆

3/2007SOZIAL wirtschaft

Teilnehmer der interdisziplinären Kompetenzbereiche
Beratungsgruppe 

Wirtschaftstreuhänder Gesellschaftsrecht
Steuerrecht 

Vertreter regionaler Banken Finanzierung 

Notar Gesellschaftsrecht
Mietrecht und Immobilienrecht
Erbschaftsrecht 

Architekt Wohnbau, Projektentwicklung
Wohnformen 

Vertreter der öffentlichen Hand Wohnbau
Soziales
Stadtverwaltung 

PR-Agentur Kommunikation, Corporate Social 
Responsibility 

Abb. 3: Nur eine interdisziplinär zusammengesetzte Beratergruppe kann alle erforder-
lichen Kompetenzbereiche abdecken.

Anmerkungen

(1) Der Artikel resultiert aus der Entwick-
lungspartnerschaft »Public Social Private
Partnership« und diese wird im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative EQUAL aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und aus Mitteln des österreichischen
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit gefördert.

(2) Der Begriff »Public Private Partnership«
wird in vielen Kontexten unterschiedlich
beschrieben. Eine einheitliche Definition

gibt es nicht (vgl. Bastin 2003, Bertels-
mann Stiftung 2003, Oppen 2003, Späth
1998 u. a.). Die hier zitierten Definitio-
nen entsprechen jedoch dem meist aner-
kannten Verständnis von Public Private
Partnership.

(3) Siehe Internet http://www.chanceb.at.
(4) Vgl. Institut für Finanzdienstleistungen

e. V., Hamburg, Internet http://www.iff-
hamburg.de/2/mieterfonds.html.
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